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Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau (Vorberatung) 21.01.2020

Finanzausschuss (Vorberatung) 22.01.2020

Hauptausschuss (Vorberatung) 27.01.2020

Stadtvertretung der Stadt Neustrelitz (Entscheidung) 30.01.2020

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung beschließt:

 die Veräußerung der Wohngrundstücke in Ergänzung des Geltungsbereiches des 
B-Plan-Gebietes Nr. 12/91 „Zierker Straße/Sandberg“,

 die Festsetzung des Kaufpreises der Wohngrundstücke im B-Plan-Gebiet Nr. 12/91 
mit 50,00 €/m²,

 die Eintragung einer Grundschuld bis zu 450.000,00 € zuzüglich Zinsen für die 
Erwerber in das Grundbuch der Stadt Neustrelitz.



Problembeschreibung / Begründung:
Sachverhalt:
Die Stadt beabsichtigt, den Eigenheimstandort im Bereich Sandberg zu veräußern, sobald 
die Erschließung gesichert ist.
Gemäß Durchführungserlass zu § 56 der Kommunalverfassung, Absatz 6.10.2, vom 
13.12.2018 kann die Gemeinde bei Eigenheimstandorten einen Globalbeschluss über den 
Grundstückspreis sowie eine Vorwegbeleihung des vertragsgegenständlichen Grundstückes 
vor Eigentumsumschreibung fassen, ohne den Namen der Erwerber zu kennen. Von dieser 
Möglichkeit soll im Interesse der Vereinfachung der Verwaltungsarbeit Gebrauch gemacht 
werden.
Bei der Festsetzung des Kaufpreises wurden die Aufwendungen und Bilanzwerte der 
Grundstücke abzüglich der gezahlten Fördermittel berücksichtigt. 
Zudem orientiert sich der Kaufpreis an den Bodenrichtwerten der neuen Wohngebiete „Am 
Carolinenstift“ und „Am Alten Schützenhaus“ von 80,00 €/m² und der sehr guten Wohnlage. 
Zuzüglich des festgesetzten Kaufpreises von 50,00 €/m² zahlen die Erwerber noch 
Erschließungs- und Abwasserbeiträge (ca. 27,00 €/m²).
Da vor Eigentumsumschreibung auf die jeweiligen Erwerber bereits Verbindlichkeiten 
anfallen, ist die Vorwegbeleihung der städtischen Grundstücke erforderlich. Die Belastungen 
sind noch nicht bekannt. Im abzuschließenden Vertrag wird nur der Betrag aufgenommen, 
der nachweislich zur Finanzierung des Kaufpreises und des Bauwerkes erforderlich ist. Nach 
Eigentumsumschreibung ist die Stadt von jeglichen Belastungen freigestellt.

Finanzielle Auswirkungen:
Finanzielle Auswirkungen abweichend vom Haushaltsplan:

Im laufenden Haushaltsjahr: In Folgejahren:

Nein Nein
Ja Ja einmalig jährlich

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt:
Produkt / Konto:

Aufwendungen Erträge Aufwendungen Erträge
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt:
Produkt / Konto:
Maßnahme-Nr.:

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen
Alt: 0 € 0 € Alt: 0 € 0 €

Neu: 0 € 0 € Neu: 0 € 0 €
Finanzielle Mittel stehen:

auf anderem Produktkonto zur Verfügung (Deckungsvorschlag)
Ergebnishaushalt: 0 € Produkt / Konto:
Finanzhaushalt: 0 € Produkt / Konto:

Maßnahme-Nr.:

nicht zur Verfügung (kein Deckungsvorschlag)

Bemerkungen: 



Anlagen:

Stadtpräsident Siegel  Bürgermeister
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